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 Veröffentlicht am 22.09.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §114 Abs1;

Rechtssatz

Auch den Beschuldigten tri7t im Verwaltungsstrafverfahren eine Mitwirkungsp9icht jedenfalls insoweit, als die

Behörde von entscheidungswesentlichen Tatsachen nur durch den Beschuldigten selbst Kenntnis erlagen kann.
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